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Pressemitteilung 09/2016 
Datum: 06.07.2016, 14.00 Uhr 
 
Schweizersicher Hebammenverband Sektion Ostschweiz und LKV vereinbaren Tarifstruktur 
und Tarifhöhe 
 
Der Schweizerische Hebammenverband Sektion Ostschweiz und der Liechtensteinisches 
Krankenkassenverband haben sich auf einen Tarifvertrag rückwirkend ab 01.01.2015 geeinigt.  
 
Tarifstruktur und Qualitätssicherung aus der Schweiz kommt zur Anwendung 
 
Bisher hat es weder für die Tarifstruktur noch für den Qualitätssicherung einen Vertrag 
zwischen dem Hebammenverband und dem Liechtensteinischen Krankenkassenverband 
gegeben. Neu gibt es eine vertragliche und damit KVG-konforme Grundlage zwischen dem 
Schweizerischen Hebammenverband und dem Liechtensteinischen Krankenkassenverband in 
punkto Tarifstruktur und Qualitätssicherung. Es wurde vertraglich vereinbart, die Tarifstruktur 
und Qualitätssicherung, die in der Schweiz gilt auch in Liechtenstein anzuwenden.  
 
Taxpunktwert entspricht demjenigen für den Kanton St.Gallen 
 
Bezüglich des Taxpunktwerts hat man sich darauf geeinigt, den Taxpunktwert welcher 
zwischen dem Schweizerischen Hebammenverband und der tarifsuisse ag (der 
Einkaufgemeinschaft der schweizerischen Krankenversicherer) im Kanton St.Gallen 
verhandelt wurde, auch für Liechtenstein als gültig zu erklären.  
 
Tarifvereinbarung bei der Regierung zur Genehmigung eingereicht 
 
Die Tarifvereinbarung muss gemäss Krankenversicherungsgesetz noch von der Regierung 
genehmigt werden. Von einer Genehmigung wird von Seiten der Tarifpartner ausgegangen. 
 
Ihr Liechtensteinischer Krankenkassenverband  
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